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Die Sanierung – eine Chance für Sie! Abgrenzung Fördergebiet

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

unsere Stadt wurde mit dem Gebiet „Stadtzentrum“ in das 
Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren“ aufgenommen. 
Neben der Bezuschussung kommunaler Vorhaben im Förder-
gebiet, zielt das Programm auch auf eine Förderung von Sanie-
rungs- und Modernisierungsvorhaben an sanierungsbedürfti-
gen privaten Gebäuden ab.

Wir freuen uns, dass mit Mitteln des Landes und des Bundes 
sowie der Stadt Anreize geschaffen werden, um bestehende 
bauliche Mängel im privaten und öffentlichen Bereich zu behe-
ben.

Unsere Stadt hat mit den Beschlüssen zum Fördergebiet und 
der Förderregelung für private Maßnahmen die formalen Vo-
raussetzungen für die Inanspruchnahme der Fördergelder ge-
schaffen. Nutzen Sie die Chance und sichern Sie sich einen Zu-
schuss.

Das Gelingen der Stadtkernsanierung hängt in wesentlichem 
Maße auch von Ihrer Mitwirkung ab. Über Ihre Teilnahme, Mit-
arbeit und Anregungen freuen wir uns.

Sven Gleißberg
Bürgermeister

Fördermöglichkeiten

Modernisierung und Instandsetzung
Mit der Modernisierung von privaten Gebäuden sollen 
bauliche Nachteile und Mängel dauerhaft beseitigt und ihr 
Gebrauchswert nachhaltig erhöht werden. Schwerpunkt-
mäßig sollen dabei abschließende Modernisierungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen an der Gebäudehülle, die eine 
Verbesserung des energetischen Gebäudezustandes bewirken, 
unterstützt werden.

Abbruch und Entsiegelung
Wenn ein Gebäude aus städtebaulichen oder wirtschaftlichen 
Gründen nicht erhalten werden kann und es sich nicht um ein 
denkmalgeschütztes Objekt handelt, ist für den Abbruch ein 
Zuschuss möglich.

Fördervoraussetzung
> Das Gebäude befindet sich im Fördergebiet.
> Die Maßnahme entspricht dem Städtebaulichen 

Entwicklungs konzept.
> Abschluss einer schriftlichen Vereinbarung vor Auftragsver-

gabe mit der Stadt Glashütte/Sachs.
> Das Bauvorhaben und die Gestaltung sind mit der Stadt 

Glashütte/Sachs. und der STEG abzustimmen. Bei Bedarf ist 
die Denkmalschutzrechtliche und/oder Baugenehmigung 
einzuholen.

> Gültige Bauvorschriften sind einzuhalten

Förderfähige Modernisierungsmaßnahmen
Vielerlei Baumaßnahmen, die zur vollständigen Moderni-
sierung/ Instandsetzung der äußeren Gebäudehülle führen, 
können gefördert werden. Dazu gehören beispielsweise:
> Erhöhung der Wärmedämmung an Außenwänden, Decken 

und Dach,
> Erneuerung des Außenputzes, des Daches (einschließlich 

Dachstuhl) und der Dachrinnen,
> Beseitigung von Feuchteschäden im Mauerwerk von Außen-

wänden
> Austausch von alten Fenstern und Haustüren
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Stand

Abgrenzung F�rdergebiet LZP
"Stadtzentrum"
Flöche ca. 23,2 ha

ANLAGE BESCHLUSS

Abgrenzung

Stadt Glashütte

Bund-Lönder-Programm

Lebendige Zentren - Erhalt und Entwicklung

der Stadt- und Ortskerne (LZP)

"Stadtzentrum"


